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11. Versäumnisurteil 

Aufgaben Zivilrichter erster Instanz 

Besonderer Teil 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 6.4 nur 1. Einspruch 

1. a) Voraussetzungen VU, b) Dispositionsmöglichkeiten und c) Bedeutung für ZV 

2. a) Einspruchsverfahren beim VU und b) mit Wiedereinsetzung 

4. Tenor § 343 

11.3 Zweites VU / fehlerhaftes Zweites VU 

11.2 Übungsfälle zum Tenor 

5. Tatbestand und Entscheidungsgründe 

11.1 Grundlagen Einspruchsverfahren 

6. Klausurrelevanz Urteil / Relation 

3. Einspruchsverfahren beim VB 



2 König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 6.1 

Versäumnisurteil - Voraussetzungen 
gegen den Kläger § 330 

gegen den Beklagten § 331 
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Entscheidung 

 

Säumnis 
nicht erscheinen + § 333 (Start: nach Scheitern der 

Güteverhandlung, § 278 II 1) 

im Termin 

§ 331 

keine Verteidigungs-

anzeige§ 276 I 1 

im schriftlichen Vorverfahren, § 

331 III 

Schlüssigkeit  

der Klage 
§ 331 II iVm § 331 I 1 

+ 

Antrag 

Versäumnisurteil 

Versäumnisurteil - Voraussetzungen 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 5.7 

gegen den Beklagten § 331 
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Titel 

König - jurref.de 
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Titel 

König - jurref.de 
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Entscheidung 

 

Säumnis 
 

im Termin 

§ 331 

keine Verteidigungs-

anzeige 

im schriftlichen Vorverfahren, § 

331 III 

Schlüssigkeit  

der Klage 

+ 

Antrag 

Zurückweisung 
        § 335 

Vertagung 
§ 337 Versäumnisurteil 

o./(u. teilw) Klageabweisung 
(„unechtes VU“) 

Versäumnisurteil - Voraussetzungen 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 5.7 

gegen den Beklagten § 330 
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11. Versäumnisurteil 

Aufgaben Zivilrichter erster Instanz 

Besonderer Teil 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 5.8 

4. Tenor § 343 

11.3 Zweites VU / fehlerhaftes Zweites VU 

11.2 Übungsfälle zum Tenor 

5. Tatbestand und Entscheidungsgründe 

11.1 Grundlagen Einspruchsverfahren 

6. Klausurrelevanz Urteil / Relation 

3. Einspruchsverfahren beim VB 

2. a) Einspruchsverfahren beim VU und b) mit Wiedereinsetzung 

1. a) Voraussetzungen VU, b) Dispositionsmöglichkeiten und c) Bedeutung für ZV 
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Säumnis 
  

keine Verteidigungs-

anzeige 

Dispositionsmöglichkeiten 

- Rn/Anerk/Erlerkl/Vergl: beschränkt auf Teil d. Streitgegenstd. mögl.  

man kann auch nur teilweise säumig sein, also nur teilweise verhandeln! 

- Säumnis günstiger als Anerk. 
   bei Vertretung durch RAe 

Exukurs 

- Zahlen + 91a + Kostenübernahmeerklärung ist am günstigsten 
   keine Terminsgebühren und nur 1 Gerichtsgebühr 
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11. Versäumnisurteil 

Aufgaben Zivilrichter erster Instanz 

Besonderer Teil 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 5.8 

4. Tenor § 343 

11.3 Zweites VU / fehlerhaftes Zweites VU 

11.2 Übungsfälle zum Tenor 

5. Tatbestand und Entscheidungsgründe 

11.1 Grundlagen Einspruchsverfahren 

6. Klausurrelevanz Urteil / Relation 

3. Einspruchsverfahren beim VB 

2. a) Einspruchsverfahren beim VU und b) mit Wiedereinsetzung 

1. a) Voraussetzungen VU, b) Dispositionsmöglichkeiten und c) Bedeutung für ZV 
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vollstreckbare Ausfertigung des Titels vollstreckbare 

einfache Klausel, § 725, wird 
„erteilt“ 

Urteil (ohne Klausel)  wird v. Amts 
w. zugestellt, § 317 

erfolgte Zustellung des 
Urteils wird bescheinigt 

König - jurref.de 
AT 1.3.1 ErkenntnisV Bedeutung 1.4 
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Der Bekl. hat die 
Kosten des 
Rechtsstreits zu 
tragen. 

Das Urteil ist 
vorläufig 
vollstreckbar. 

Der Bekl. wird 
verurteilt, an 
den Kl. X- EUR 
zu zahlen. 

       Zwangsvollstreckung aus VU         

Versäumnisurteil - Bedeutung für ZV 

VU 
t 

t 

ohne SiL und ohne Abw-bef. 

S
ä

u
m

n
is

: 
im

 
T

e
rm
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/

§
 3

3
1

 I
II

 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 5.8 

Vollstreckungsorgan prüft, ob nach dem Urteil 
nur gegen SiL (vgl. § 751 II) vollstr. werden darf 

nein 

oder ob eine Abw-bef. besteht (vgl. § 720 u.  § 775 Nr. 3) nein 
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11. Versäumnisurteil 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 5.7 

2. a) Einspruchsverfahren beim VU und b) mit Wiedereinsetzung 

4. Tenor § 343 

11.3 Zweites VU / fehlerhaftes Zweites VU 

11.2 Übungsfälle zum Tenor 

5. Tatbestand und Entscheidungsgründe 

11.1 Grundlagen Einspruchsverfahren 

6. Klausurrelevanz Urteil / Relation 

3. Einspruchsverfahren beim VB 

1. a) Voraussetzungen VU, b) Dispositionsmöglichkeiten und c) Bedeutung für ZV 
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Einspruchs- 
termin, 

§ 341a 

Urteil 
Tenor:  

§ 343 

VU Einspruch 

• Statthaftigkeit? § 338 

• Zulässigkeit? 

- § 340 I u. II (nicht III) 

- § 339 

Fristberechnung: bei § 331 III 
Zustellung an Kl. beacht., § 310 III 

ev. Antrag § 233 

Einspruchs
-führer 

erscheint: 

§ 342: 

es „läuft“ 
so, wie es 
ohne die 
Säumnis 

„gelaufen“ 
wäre 

Einspruchsverfahren 

 Ist die Klage begründet? 

S
ä

u
m

n
is

: 
 

im
 T

e
rm

in
/

§
 3

3
1

 I
I
I
 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 6.1 

 Es ist irrelevant, ob das VU nicht hätte erlassen werden dürfen - wird 

nicht geprüft, nur, ob der Hauptsachetenor jetzt immer noch richtig ist 
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 Es ist irrelevant, ob das VU nicht hätte erlassen werden dürfen - wird 

nicht geprüft, nur, ob der Hauptsachetenor jetzt immer noch richtig ist 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 6.1 

 - wenn der Hauptsachetenor sich jetzt als falsch herausstellt,  
 -> wird das VU aufgehoben (vgl. § 343) und Kl. kann daraus ab jetzt  
      nicht mehr vollstrecken (vgl. § 775 Nr. 1, 1. Alt) 

 -> wenn schon vollstreckt wurde, werden die Vollstreckungsmaßnahmen  
      aufgehoben, soweit die Vollstreckung noch nicht beendet ist (vgl. § 776) 

 -> wenn die Vollstreckung schon beendet ist, haftet der Kl.  
      verschuldensunabhängig für etwaige Schäden (§ 717 II) 

 -> Staat haftet nicht für etwaigen Fehler des Richters z.B. weil er die  
      Schlüssigkeit zu Unrecht bejaht hatte oder § 337 falsch angewendet hatte 

 - wenn der Hauptsachetenor sich jetzt als richtig herausstellt,  

 -> kein Grund, sonstige „Fehler“ beim Erlass des VU jetzt noch zu prüfen 

 -> wird das VU aufrechterhalten (vgl. § 343), d.h. der Hauptsachetenor aus dem  

      VU dient als künftige Vollstreckungsgrundlage 

 -> irrelevant, ob die Klage z.B. erst jetzt schlüssig gemacht wurde oder ob VU  
      wegen § 337 nicht hätte erlassen werden dürfen 

 kein RSB des Beklagten, auf SE wegen „verfrühter“ ZV, Arg. ex § 343, § 717 II 
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Der Bekl. wird 
verurteilt, an 
den Kl. X- EUR 
zu zahlen. 

       Zwangsvollstreckung aus VU         

VU 
t 

t 

ohne SiL und ohne Abw-bef. 

Einspr. 341a 
Urteil 
 Tenor:  

§ 343 

Mit Einlegung des Einspruchs arbeiten 
zwei „Justizangestellte“ unabhängig 

von einander parallel vor sich hin: 

Richter 

Vollstreckungsorgan (GV/Rpfl.) 

Hindert der Einspruch von Gesetzes 
wegen die weitere ZV? 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 5.7 
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Der Bekl. wird 
verurteilt, an 
den Kl. X- EUR 
zu zahlen. 

       Zwangsvollstreckung aus VU         

Auswirkung Einspruch auf ZV? 

VU 
t 

t 

ohne SiL bzw. ohne Abw-bef. 

Einspr. 341a 
Urteil 
 Tenor:  

§ 343 

• Einspruch hindert die ZV nicht 
       nur Suspensiveffekt bezogen auf Eintritt der formellen Rechtskraft (§ 705),  
       nicht bezogen auf die aus dem vorläufig vollstreckbaren Titel betriebene ZV 

• nur Vollstreckungshindernisse nach  
   § 775 hindern die ZV 

- Nr. 1: „endgültig“ 

- Nr. 2: „vorübergehend“ 

Aufhebung des Titels d. das Gericht (Richter) 
Urteil Tenor § 343 

Einstweilige Einstellung der ZV 
aus dem Titel durch das Gericht 
(Richter); Beschluss auf Antrag 
§ 707 iVm § 719 I 

• Einspruchsführer muss entweder eine „einstweilige Entscheidung“  

     des Richters herbeiführen oder auf Aufhebung des Urteils warten 
König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 5.7 



18 König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 6.0 

In der richterlichen Urteilsklausur sehr selten: 

Darüber muss vorab gesondert durch Beschluss entschieden werden 

In der Rechtsanwaltsklausur: Standard 



19 

11. Versäumnisurteil 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 6.1 

2. a) Einspruchsverfahren beim VU und b) mit Wiedereinsetzung 

4. Tenor § 343 

11.3 Zweites VU / fehlerhaftes Zweites VU 

11.2 Übungsfälle zum Tenor 

5. Tatbestand und Entscheidungsgründe 

11.1 Grundlagen Einspruchsverfahren 

6. Klausurrelevanz Urteil / Relation 

3. Einspruchsverfahren beim VB 

1. a) Voraussetzungen VU, b) Dispositionsmöglichkeiten und c) Bedeutung für ZV 
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VU Einspruch 

• Zulässigkeit? 

- § 339: 2 Wochen ev. Antrag § 233 

Einspruchsverfahren 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 6.0 

Widereinsetzungsantrag 
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ev. Antrag § 233 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 6.3 

Wiedereinsetzungsantrag 

• Anwendbarkeit: „Notfrist“ -> § 224 I 2 -> § 339 I, 2. HS 

Zulässigkeit des Antrages 

• Wiedereinsetzungsfrist: § 234 -> 2 Wochen seit Kenntnis vom Fristversäumung 

Begründetheit des Antrages 

• kein Verschulden an der Fristversäumung 

- kein eigenes Verschulden der Partei an Fristversäumung 

- kein Verschulden des Rechtsanwalts der Partei, § 85 II 

kein § 278 BGB bezogen auf Mitarbeiter, aber ev. eigenes Organisationsverschulden 

kein § 278 BGB bezogen auf Bürokräfte des RA 

• Tatsachen zum fehlenden Verschulden glaubhaft machen, § 236 II 1 iVm § 294 

Entscheidung 
richterliche Klausur: begründeter Antrag 

in dem zu erlassenden Endurteil 
Th/P § 238 Rdn 5 

nicht im Tenor, sondern nur zu Beginn der EG 
s. „Entscheidungsgründe“ 
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nicht im Tenor, sondern nur zu Beginn der EG 
s. „Entscheidungsgründe“ 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 6.3 

Man kann aber auch  

Th/P § 238 Rdn. 10 („nicht notwendig ausdrücklich in der Formel“) 

Tenor: 

1. Dem Beklagten wird Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im Hinblick auf 
die Versäumung der Einspruchsfrist gewährt. 

2. Tenor zu § 343  

Entscheidungsgründe: 

1. Im Rahmen von § 342: Begründetheit Antrag § 233 erläutern 

2. Begründetheit der Klage erörtern 
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11. Versäumnisurteil 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 5.7 

4. Tenor § 343 

11.3 Zweites VU / fehlerhaftes Zweites VU 

11.2 Übungsfälle zum Tenor 

5. Tatbestand und Entscheidungsgründe 

11.1 Grundlagen Einspruchsverfahren 

6. Klausurrelevanz Urteil / Relation 

3. Einspruchsverfahren beim VB 

2. a) Einspruchsverfahren beim VU und b) mit Wiedereinsetzung 

1. a) Voraussetzungen VU, b) Dispositionsmöglichkeiten und c) Bedeutung für ZV 
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Muster Vollstreckungsbescheid (VB) 

König - jurref.de 

MahnV- 1.2 
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Muster Vollstreckungsbescheid (VB)  - Hinweise 

König - jurref.de 

MahnV- 1.2 
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Einspruchsverfahren beim VB 

Einspruchs- 
termin, 

§ 341a 

Urteil 
Tenor:  

§ 343 

VU 

VB 
§ 700 I 

Einspruch 

Einspruchs
-führer 

erscheint: 

„normales“ 
Verfahren 

 Ist die Klage begründet? 

erste Säumnis:  
kein Widespruch 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 5.8 

Ri-Praxis:  
kein schriftl. Vorverfahren nach Einspruch gg VB 
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11. Versäumnisurteil 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 5.7 

4. Tenor § 343 

11.3 Zweites VU / fehlerhaftes Zweites VU 

11.2 Übungsfälle zum Tenor 

5. Tatbestand und Entscheidungsgründe 

11.1 Grundlagen Einspruchsverfahren 

6. Klausurrelevanz Urteil / Relation 

3. Einspruchsverfahren beim VB 

2. a) Einspruchsverfahren beim VU und b) mit Wiedereinsetzung 

1. a) Voraussetzungen VU, b) Dispositionsmöglichkeiten und c) Bedeutung für ZV 
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• Fragestellung für den Richter:  
   Soll die ZV aus dem VU v. Bekl. gehindert 
   werden können? 

Versäumnisurteil - Tenor § 343 

Urteil 
 Tenor:  

§ 343 

       Zwangsvollstreckung aus VU weiterhin ohne SiL möglich         

• Falls weitere Vollstreckung durch Kläger:  

Einspr. VU 

Der Bekl. wird 
verurteilt, an 
den Kl. X- EUR 
zu zahlen. 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 5.7 

   oder soll weiterhin vollstreckt  werden  
   können? 

weiterhin ohne SiL? 
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Der Bekl. wird 
verurteilt, an 
den Kl. X- EUR 
zu zahlen. 

Versäumnisurteil - Tenor § 343 

VU 
Urteil 
 Tenor:  

§ 343 

Versäumnisurteil in der Hauptsache richtig? 

ja Mischfall nein 

• VU aufrechterhalten 

• weit. Ko hat Bekl. zu tragen 

• ZV aus VU: wird fortges. 

• VU aufheben u. Kl. abw. 

• Kosten:  § 344 

• ZV aus VU:   

§ 775 Nr. 1 aber: w. § 342 nur zu den 

Bedingungen, die ohne 
Säumnis gegolten hätten 

  

§ 708 Nr. 11 

§ 709 S. 1/2 

i.V.m S. 3 

§ 711 

       Zwangsvollstreckung aus VU weiterhin ohne SiL möglich         

 Ist die Klage begründet? 

Der Bekl. hat 
die Kosten des 
Rechtsstreits zu 
tragen. 

Das Urteil ist 
vorläufig 
vollstreckbar. 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 6.4 

• vV: 

* hinsichtlich Kostengrund- 
   entscheidung aus diesem   
   Urteil 

- beide können theoretisch KfB erw. 
- bei beiden § 711 oder § 709 

*  nicht hinsichtlich Hauptsachetenor 
     aus diesem Urteil: wegen § 717 I 

Vorsicht beim Hauptsachetenor! 
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Mischfall 
Vorsicht beim Hauptsachetenor! 

3.000,00 € eingeklagt. VU über 3.000,00. Einspruch eingelegt. Klage nur i.H.v. 2.000,00 
begründet. Hauptsachetenor? 

Das VU bleibt aufrechterhalten soweit der Beklagte zur Zahlung von 2.000,00 € verurteilt 
wurde. Im Übrigen wird es aufgehoben. 

Falls Kläger schon aus dem VU vollstreckt hat und bislang nur 
Pfändungspfandrecht entstanden ist, aber noch keine Befriedigung erfolgt ist:  

Falsch: Das VU wird aufgehoben. Der Beklagte wird zur Zahlung von 2.000,00 € verurteilt. 

Tenor zwingt zur Aufhebung des Pfändungspfandrechts: § 776 iVm § 775 Nr. 1, 1. Alt. 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 6.4 
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11. Versäumnisurteil 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 5.7 

4. Tenor § 343 

11.3 Zweites VU / fehlerhaftes Zweites VU 

11.2 Übungsfälle zum Tenor 

5. Tatbestand und Entscheidungsgründe 

11.1 Grundlagen Einspruchsverfahren 

6. Klausurrelevanz Urteil / Relation 

3. Einspruchsverfahren beim VB 

2. a) Einspruchsverfahren beim VU und b) mit Wiedereinsetzung 

1. a) Voraussetzungen VU, b) Dispositionsmöglichkeiten und c) Bedeutung für ZV 
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.... 

Auf Antrag der Klägerin hat der Einzelrichter der Kammer am 

06.09. ein Versäumnisurteil erlassen, mit dem die Beklagte 

verurteilt wurde, an die Klägerin 23.705,63 € nebst 5 % Zinsen vom 

07.10. bis zum 07.11. zu zahlen. Gegen dieses Versäumnisurteil, 

das der Beklagten am 23.03. zugestellt wurde, hat sie mit einem 

am 30.03. bei Gericht eingegangenen Schriftsatz Einspruch 

eingelegt.  

Die Klägerin beantragt, 

       das Versäumnisurteil aufrechtzuerhalten. 

Die Beklagte beantragt, 

       das Versäumnisurteil aufzuheben und die Klage abzuweisen. 

.... 

Tenor 

Tatbestand 
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König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 6.0 

Einspruch gegen VU 

Bei Fristversäumung als Prozessgeschichte Wiedereinsetungsantrag  
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Die Klage ist begründet.  

Aufgrund des Einspruchs der Beklagten gegen das 

Versäumnisurteil vom 17.03.2006 ist der Prozess in die Lage vor 

deren Säumnis zurückversetzt worden (§ 342 ZPO). Der gemäß § 

338 ZPO statthafte Einspruch ist zulässig. Er wurde fristgerecht 

binnen 2 Wochen nach Zustellung des Versäumnisurteils 

eingelegt  

Die Klägerin hat gegen die Beklagte gemäß § 433 Abs. 2 BGB 

einen Kaufpreisanspruch in Höhe von 23.705,63 €, der nicht durch 

eine Zahlung der Beklagten erloschen ist. 

... 

Tenor 

Tatbestand 

Entscheidungsgründe 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 6.0 

Einspruch gegen VU 

Bei 
Wiederein-
setzungs-
antrag ... 
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Die Klage ist begründet.  

Aufgrund des Einspruchs der Beklagten gegen das 

Versäumnisurteil vom 17.03.2006 ist der Prozess in die Lage vor 

deren Säumnis zurückversetzt worden (§ 342 ZPO). Der gemäß § 

338 ZPO statthafte Einspruch ist zulässig. Er wurde zwar nicht 

fristgerecht binnen 2 Wochen nach Zustellung des 

Versäumnisurteils eingelegt.  

 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 6.0 

Einspruch gegen VU 

Bei 
Widerein-
setzungs-
antrag ... 

Dem Beklagten war aber auf seinen Antrag Wiedereinsetzung in 

den vorigen Stand gem. § 233 ZPO zu bewilligen, weil ihn an der 

Fristversäumung aufgrund der von ihm glaubhaft gemachten 

Tatsachen weder ein eigenes Verschulden traf noch ein 

Verschulden seines Prozessbevollmächtigten vorlag. 

Die Schlacht wird im materiellen Recht gewonnen! 
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Dem Beklagten war aber auf seinen Antrag Widereinsetzung in 

den vorigen Stand gem. § 233 ZPO zu bewilligen, weil ihn an der 

Fristversäumung aufgrund der von ihm glaubhaft gemachten 

Tatsachen weder ein eigenes Verschulden traf noch ein 

Verschulden seines Prozessbevollmächtigten vorlag. 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 6.2 

schulmäßig:  

- maßgebliche Voraussetzungen von §§ 233 ff. nennen 

- sauber subsumieren 

- insbesondere, wenn Kläger gegen die Wiedereinsetzung „meckert“ 

aber:  

- der Einspruch wird in ihrer Klausur mit größter Wahrscheinlichkeit  

  zulässig sein 

- es muss genügend Zeit für die EG zur Begründetheit der Klage bleiben! 
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Tenor 

Tatbestand wie beim VU; Prozessgeschichte vor dem  Erlass VB spielt keine Rolle 

Entscheidungsgründe wie beim VU 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 5.7 

Einspruch gegen VB 
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11. Versäumnisurteil 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 5.7 

4. Tenor § 343 

11.3 Zweites VU / fehlerhaftes Zweites VU 

11.2 Übungsfälle zum Tenor 

5. Tatbestand und Entscheidungsgründe 

11.1 Grundlagen Einspruchsverfahren 

6. Klausurrelevanz Urteil / Relation 

3. Einspruchsverfahren beim VB 

2. a) Einspruchsverfahren beim VU und b) mit Wiedereinsetzung 

1. a) Voraussetzungen VU, b) Dispositionsmöglichkeiten und c) Bedeutung für ZV 
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Einspruch gg VU/VB - Klausurrelevanz 

Urteil 

Tenor 
Hauptsachetenor: Wortlaut § 343 

Kosten: § 344 beachten 

sprachlich immer klarstellen, dass vV sich auch hinsichtl. VU 
nach „diesem“ Urteil richtet ( § 709 S. 3 zus. beachten) 

Tatbestand 

Prozessgesch.: VU/Einspr.  vor Anträge 

Entscheidungsgründe 

§ 342: Begründetheit der Klage, nicht des Einspruchs 

kurz Statthaftigkeit u. Zul. d. Einspr. begründen 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 6.0 

ev. inzident Wiedereinsetzung gewähren 
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Einspruch gg VU/VB - Klausurrelevanz 

Relation 

Tatbestand 

Prozess-/Verfahrensstation 

§ 342: Begründetheit der Klage, nicht des Einspruchs 

• 

kurz Statthaftigkeit u. Zul. d. Einspr. begründen • 

Klägerstation 

Tenor 

wie beim Urteil 

wie beim Urteil 

• 

• 

König - jurref.de  
BT 11 Versäumnisurteil 6.0 

ev. inzident Wiedereinsetzung gewähren 


